
Stellenanzeige

In der Lippischen Landeskirche ist zum 1. Dezember 2024 die Stelle

der Juristischen Kirchenrätin / des Juristischen Kirchenrates (w/m/d)

zu besetzen.

Die Lippische Landeskirche liegt zwischen Teutoburger Wald und Weser. Ein
vielfältiges evangelisches Leben findet sich in 54 reformierten und 11 lutherischen
Kirchengemeinden mit insgesamt 135.000 Mitgliedern.

Zahlreiche Menschen arbeiten hier in Ehrenamt und Beruf. Die Landeskirche umfasst
das ehemalige Fürstentum Lippe ganz im Osten des Landes Nordrhein-Westfalen und
arbeitet eng mit den beiden anderen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen (EKiR und
EKvW) sowie der Evangelisch-reformierten Kirche in Leer (ERK) zusammen.

Die Lippische Landeskirche befindet sich aufgrund der gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen in weitreichenden Transformationsprozessen, die vom
Landeskirchenamt innovativ und verlässlich unterstützt werden.

Unter dem Dach des Landeskirchenamtes kommen unter anderem die Verwaltung
sowie die Beratungs- und Bildungsarbeit der Landeskirche zusammen. Als
Leitungsorgan arbeitet das dreiköpfige Kollegium mit der Landessynode, deren
Ausschüssen und dem Landeskirchenrat zusammen. Es bereitet u.a. kirchliche
Gesetze und Konzepte für die kirchliche Arbeit vor und stellt den Haushaltsplan und
den Jahresabschluss der Landeskirche auf. Es trägt Verantwortung für theologische
Grundsatzfragen und vertritt die Lippische Landeskirche in der Öffentlichkeit. Dabei ist
Kommunikation auf Augenhöhe über die vorhandenen Hierarchien hinweg wichtig. Die
kooperative Arbeitsweise von Haupt- und Ehrenamt wird gefördert.

Herausforderungen und Aufgaben

Als Juristische Kirchenrätin / Juristischer Kirchenrat leiten Sie in gemeinsamer
Verantwortung mit dem Landessuperintendenten und dem Theologischen Kirchenrat
die Abteilungen und Referate im Landeskirchenamt und verantworten den Bereich
Verwaltung. Sie sind für die Gestaltung und Fortentwicklung der Aufbau- und
Ablauforganisation im Landeskirchenamt und für die Personalentwicklung der
Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes verantwortlich. Sie tragen die
Finanzverantwortung der Landeskirche und setzen sich für die strategische
Entwicklung der Finanzplanung ein. Zu den Aufgaben der von Ihnen geleiteten
Abteilungen gehört außerdem die Gestaltung und Fortentwicklung von Standards für
die Arbeit der landeskirchlichen Verwaltungsstellen, die die Kirchengemeinden bei der
Wahrnehmung ihrer Leitungs- und Verwaltungsaufgaben unterstützen. Sie vertreten
die Landeskirche in Gremien der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Das Landeskirchenamt bietet eine freundliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
mit engagierten Mitarbeitenden, familienfreundlichen Arbeitsplätzen mit flexiblen



Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung und der Nutzung von mobiler Arbeit.

Ihr Amt

Die Juristische Kirchenrätin / der Juristische Kirchenrat wird von der Landessynode
auf Vorschlag des Nominierungsausschusses und des Landeskirchenrates für eine
Amtszeit von zunächst zwölf Jahren gewählt und in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf
Zeit berufen.

Die Tätigkeit im Kirchenbeamtenverhältnis setzt die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche
der Evangelischen Kirche in Deutschland voraus.

Das Amt der Juristischen Kirchenrätin / des Juristischen Kirchenrates wird nach der
Besoldungsgruppe B2 besoldet. Die Landeskirche wendet das Besoldungsrecht des
Landes NRW entsprechend an.

Ihr Profil:

· Sie besitzen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen
Richtergesetz.

· Sie verfügen über Erfahrungen in der Leitung einer Verwaltungseinheit mit der
Führung eines Teams, der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und der
erfolgreichen Steuerung von Transformationsprozessen.

· Sie erkennen und fördern die Potenziale von Mitarbeitenden und haben
Erfahrung in empathischer und zielorientierter Personalführung.

· Sie ermöglichen und fördern innovatives, selbstverantwortliches Handeln und
ermutigen, neue Lösungsansätze zu erproben.

· Sie sind bereit, die Interessen und Bedürfnisse von Personen oder Gruppen
wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen.

· Sie berücksichtigen in Ihrem Handeln die Perspektiven und Erwartungen von
ehrenamtlich Mitarbeitenden.

· Sie handeln rollenklar und besitzen persönliche und sachliche
Überzeugungskraft in Personal- und Sachfragen.

· Sie sind der evangelischen Kirche mit reformierter Prägung verbunden und
sensibel für die innerkirchliche Organisationskultur.

· Sie sind bereit, die Finanzen und die Anlagepolitik der gesamten Lippischen
Landeskirche zu verantworten, zu steuern und zu konzipieren sowie den Weg
der Lippischen Landeskirche strategisch und konzeptionell aktiv mitzugestalten.

· Sie schätzen die Zusammenarbeit mit anderen Professionen, insbesondere der
Theologie, der Finanz- und Immobilienwirtschaft und der IT.

· Sie haben Interesse an Fragen der Kirchenentwicklung und reflektieren deren
Rückwirkungen auf kirchliche Strukturen.

Als Landeskirche setzen wir uns für die berufliche Gleichstellung der Geschlechter ein
und streben an, in allen Bereichen und Positionen eine gleichmäßige Besetzung der
Stellen zu erreichen.

Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.

Informationen über die Lippische Landeskirche und das Landeskirchenamt finden Sie
unter www.lippische-landeskirche.de.



Für Fragen stehen Ihnen der Präses der Landessynode, Michael Keil
(praeses@lippische-landeskirche.de), sowie Landessuperintendent Dietmar Arends
(dietmar.arends@lippische-landeskirche.de) gern zur Verfügung. Bitte fragen Sie
einen Telefontermin per Mail an.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich per Upload bis zum
15. März 2024 an den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses:

Präses Michael Keil
Lippische Landeskirche
Leopoldstraße 27
32657 Detmold
Uploadadresse: https://cloud.lippische-landeskirche.de/s/L2e32JYLBYXJ7xT


